
Feucht und lose

Ein Sachverständiger berichtet aus dem Gerichtssaal (45)§

Ein vorbetonierter Treppenauf-
gang zu einem Zweifamilien-
wohnhaus in bester Wohnlage
wurde mit Naturwerkstein belegt.
Zur Anwendung kam beflammter
NERO IMPALA. Die 3 cm dicke
Platten wurden in Dickbettmörtel
verlegt. Die Treppe hat insgesamt
fünf Steigungen, von denen die
vorletzte als Podest ausgebildet ist.

Beweisverfahren

Der Bauherr reklamierte Flecken
auf den Treppenstufen und bean-
tragte gegen den Steinmetz ein ge-
richtliches Beweisverfahren. Der
beauftragte Sachverständige arran-
gierte einen Ortstermin; während
dieses Termins ließ er die Treppe
durch einen Mitarbeiter teilweise
demontieren.

Vorgeschichte und Ortstermin

Der Steinmetz hatte bereits im Mai
2002 einen ersten Treppenbelag
eingebaut, der jedoch wieder abge-
baut werden musste. Man ließ den
Betonkern sechs Wochen lang
trocknen; daraufhin erstellte der
Steinmetz im März 2003 einen
neuen, nämlich den im Zuge des
Ortstermins besichtigten Treppen-
belag. Der Steinmetz betonte, man
habe bei der zweiten Verlegung si-
chergestellt, dass der Betonkern
ausgetrocknet gewesen sei. Um
eine einwandfreie Verlegung ge-
währleisten zu können, habe er
außerdem einen Spezialisten aus

festgestellt, dass sich die unterste
Setzstufe bereits gelöst hatte. Die
demontierte Setzstufe wies an der
Rückseite so gut wie keine Mör-
telhaftung auf. Die Mörteloberflä-
che war feucht.Tritt- und Setzstu-
fen ließen sich sehr leicht demon-
tieren.

Beurteilung und Begründung

Die Reklamation von Flecken war
berechtigt. Ursache der Flecken-

In der 45. Folge unserer Artikelserie über Schadens-
fälle schildern wir einen Streit um eine mangelhafte
Treppenanlage. Der ausführende Steinmetz hatte
nicht einwandfrei gearbeitet. Die Treppe wurde de-
montiert und neu versetzt.
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Feuchtigkeitsverfärbungen

dem Haus eines Fertigmörtelpro-
duzenten als Berater hinzugezogen.
Während des Ortstermins wurde
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bildung war nicht das Gestein, son-
dern die Art der Verlegung durch
den Steinmetz. Er hatte die Podes-
te und Stufen mit zu geringem
Gefälle ausgebildet und somit
nicht sach- und fachgerecht gear-
beitet. Eine Mängelbeseitigung
war nur durch komplette Demon-
tage und Neuverlegung der Trep-
penanlage möglich.
In seiner Begründung verwies der
Sachverständige auf die Bautech-
nischen Informationen des Deut-
schen Naturwerkstein-Verbands
(DNV), der für Außentreppen mit
rauen Belägen ein Gefälle von
2,5%, besser 3,0%, empfiehlt. Vor
Ort wurde ein Gefälle von nur
0,9% gemessen. Das zu geringe
Gefälle erleichtert das Eindringen
von Oberflächenwasser in das Ge-
stein und in die Fugen.
Wie beschrieben haftete der Mör-
tel nicht am Naturwerkstein. Das
als Haftungsbrücke aufgebrachte
Material lag auf dem Mörtel auf
und hatte eine derart nasse Ober-
fläche, dass der Sachverständige
mit dem Finger das blanke Wasser
abziehen konnte. Aufgrund der
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K U R Z I N F O :

Feuchtigkeit auf

Mörteloberseite

mangelhaften Haftung hatten die
Treppenstufen beim Anklopfen
auch teilweise lose geklungen.

Aktenzeichen

Das Verfahren wird unter dem Ak-
tenzeichen 4 H 13/04 beim Amts-
gericht Lüdinghausen geführt.

Nachbetrachtung

Im Nachgang zu dem erstellten
Gutachten schrieb der Steinmetz
dem Sachverständigen, er könne
nicht verstehen, weshalb die einge-
setzten Spezialprodukte keinen
Haftverbund zwischen Mörtelbett
und Stein ergeben hätten. In das
weitere Verfahren war der Sachver-
ständige nicht eingebunden. Wie
er zufällig erfuhr, hat ein anderer
Steinmetz die Treppenanlage neu
eingebaut. Der am Verfahren betei-
ligte Steinmetz hat seinen Werk-
lohn dem Bauherrn zurückge-
zahlt.




